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1. Grundstücksübertragung durch GbR – Eintragung ins Gesellschaftsregister  

zwingend 

 

Seit dem 1.1.2024 gilt das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. In 

einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall stellte sich die Frage, ob eine Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die noch nach altem Recht im Grundbuch eingetragen 

ist, nach ihrer Auflösung Grundstücke ohne vorherige Eintragung ins neue Gesellschaftsre-

gister auf ihre Gesellschafter übertragen kann. 

 

Eine GbR, die bisher nach altem Recht im Grundbuch unter Nennung ihrer Gesellschafter 

eingetragen ist, darf seit dem 1.1.2024 ihr Grundstück nicht mehr direkt übertragen lassen. 

 

Die GbR muss zuerst in das neue Gesellschaftsregister aufgenommen werden und sich an-

schließend als eingetragene GbR (eGbR) im Grundbuch eintragen lassen. Erst danach ist 

eine Übertragung des Grundstücks auf die Gesellschafter möglich. 

 

Dies gilt auch dann, wenn das Grundstück der einzige Vermögenswert der GbR ist und das 

Eigentum auf ihre Gesellschafter übertragen werden soll mit der Folge, dass die Eintragung 

der eGbR als Eigentümerin im Grundbuch sogleich wieder gelöscht wird. Ob die Gesell-

schafter familiär miteinander verbunden sind, spielt ebenfalls keine Rolle. 

 

 

 



2. Handelsregistereintrag – Begriff „Geschäftsführung“ nicht erlaubt 

 

Das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hat in seinem Beschl. v. 15.7.2025 klargestellt, 

dass für Eintragungen in das Handelsregister ausschließlich der gesetzlich vorgesehene 

Begriff „Geschäftsführer“ zulässig ist. Die Bezeichnung „Geschäftsführung“ genügt den An-

forderungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbHG) 

nicht. 

 

In dem entschiedenen Fall war eine Stadt alleinige Gesellschafterin einer GmbH. Im Zuge 

einer Satzungsänderung wollte die Gesellschaft ihre Vertretungsregelung sprachlich moder-

nisieren und beantragte die folgende Fassung zur Eintragung in das Handelsregister: „Die 

Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführungen. Jede Geschäftsführung vertritt die 

Gesellschaft allein. Einzelnen Geschäftsführungen kann durch Beschluss des Aufsichtsrates 

Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.“ 

 

Die Begriffe „Geschäftsführung“ und „Geschäftsführer“ sind nicht gleichbedeutend. So muss 

eine GmbH nach dem GmbHG „einen oder mehrere Geschäftsführer“ haben. Der Begriff 

„Geschäftsführung“ ist jedoch auslegungsfähig und kann auch eine organisatorische Einheit 

bezeichnen. „Geschäftsführer“ hingegen benennt eindeutig die verantwortliche natürliche 

Person. Damit steht fest: Für Eintragungen ins Handelsregister ist zwingend die gesetzliche 

Terminologie zu verwenden. Kreative oder vermeintlich moderne Formulierungen wie „Ge-

schäftsführung“ genügen den gesetzlichen Vorgaben nicht. 

 

 

3. Sonntagsverkauf von Dekorationsartikeln und Christbaumschmuck  

in einem Gartenmarkt 

 

Schon im November bieten viele Gartencenter neben Pflanzen und Gartenbedarf auch 

Weihnachtsdekoration, Lichterketten und Christbaumschmuck an. Ob solche saisonalen 

Produkte die Sonntagsöffnung gefährden, hat der Bundesgerichtshof (BGH) klargestellt. So-

lange das Hauptsortiment Pflanzen und Gartenbedarf bleibt, ist der Verkauf von Weih-

nachtsartikeln am Sonntag zulässig. Denn kleinteilige Accessoires wie Dekorationsartikel 

und Christbaumschmuck haben gegenüber den hauptsächlich angebotenen Blumen und 

Pflanzen lediglich ergänzenden Charakter. 

 

Hintergrund war ein Streit in Nordrhein-Westfalen: Ein Wettbewerbsverband hatte ein Gar-

tencenter verklagt, weil es an einem verkaufsoffenen Sonntag auch Dekorationswaren ver-

kaufte. Der BGH entschied, dass solche Artikel als zulässiges Randsortiment gelten und die 

Sonntagsöffnung nicht unrechtmäßig machen, wenn sie das Kernangebot nicht überwiegen. 

 

Das Urteil dürfte auch über NRW hinaus Orientierung bieten, da ähnliche Regeln auch in 

anderen Bundesländern gelten. Händler sollten daher im Vorfeld prüfen, welche zusätzlichen 

Waren sie neben ihrem Kernsortiment sonntags anbieten dürfen. 

 

 

4. Stichtagsregelung bei Jahressonderzahlung 

 

In einem vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern (LAG) entschiedenen Fall 

regelte ein Manteltarifvertrag zur Jahressonderzahlung Folgendes: „Die Mitarbeiter erhalten 



mit dem Novemberentgelt eine Jahressonderzahlung in Höhe von 100 % des Bruttomo-

natstabellenentgelts. Im Jahr des Eintritts wird die Jahressonderzahlung zeitanteilig entspre-

chend für jeden vollen Beschäftigungsmonat zu 1/12 gezahlt.“ Das LAG hatte zu klären, ob 

ein vor November des Jahres ausgeschiedener Mitarbeiter einen anteiligen Anspruch auf die 

Jahressonderzahlung hat. 

 

Eine tarifvertragliche Regelung, nach der Mitarbeiter mit dem Novemberentgelt eine Jahres-

sonderzahlung erhalten, kann als Stichtagsregelung zu verstehen sein, sodass zuvor ausge-

schiedene Arbeitnehmer nicht anspruchsberechtigt sind. Die LAG-Richter führten aus, dass 

die o. g. Regelung begrifflich voraussetzt, dass der Mitarbeiter ein Entgelt für den Monat No-

vember erhält. Das wiederum setzt ein bestehendes Arbeitsverhältnis, zumindest an einem 

Novembertag, voraus. Die Tarifvertragsparteien haben damit nicht nur die Fälligkeit des An-

spruchs geregelt, sondern auch eine Bedingung für den Anspruch festgelegt. 

 

Zur Höhe der Sonderzahlung führten die Richter aus, dass sie sich danach richtet, ob das 

Arbeitsverhältnis im laufenden Jahr neu begonnen hat oder bereits zuvor bestand. Im Ein-

trittsjahr berechnet sich die Jahressonderzahlung anteilig nach der Anzahl von vollen Be-

schäftigungsmonaten und bei zuvor begründeten Arbeitsverhältnissen beträgt sie 100 %. Für 

das Austrittsjahr hingegen enthält der Tarifvertrag keine Regelung zur Quotelung. Sie hatten 

damit erkennbar nicht die Absicht, den im Laufe des Jahres – ggf. bereits im Januar – aus-

geschiedenen Arbeitnehmern eine anteilige Jahressonderzahlung zukommen zu lassen. 

 

 

5. EuGH – Arbeitgeber müssen Eltern behinderter Kinder unterstützen 

 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte einen Fall zu verhandeln, in dem eine Stations-

aufsicht ihren Arbeitgeber mehrmals ersuchte, sie an einem Arbeitsplatz mit festen Arbeits-

zeiten einzusetzen. Dies begründete sie damit, dass sie sich um ihren schwerbehinderten, 

vollinvaliden Sohn kümmern müsse. Der Arbeitgeber gewährte ihr vorläufig bestimmte An-

passungen, lehnte es jedoch ab, diese Anpassungen auf Dauer zu gewähren. Die Stations-

aufsicht legte Rechtsmittel ein und der Fall landete vor dem EuGH. 

 

Die Richter des EuGH entschieden, dass sich der Schutz der Rechte behinderter Personen 

vor indirekter Diskriminierung auch auf Eltern behinderter Kinder erstreckt. Die Beschäfti-

gungs- und Arbeitsbedingungen sind so anzupassen, dass diese Eltern sich ohne die Gefahr 

einer mittelbaren Diskriminierung um ihr Kind kümmern können. 

 

Denn das Verbot der mittelbaren Diskriminierung wegen einer Behinderung nach der Rah-

menrichtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf gilt auch für einen Arbeit-

nehmer, der wegen der Unterstützung seines behinderten Kindes diskriminiert wird. 

 

So ist dem EuGH zufolge ein Arbeitgeber, um die Gleichbehandlung der Arbeitnehmer zu 

gewährleisten, verpflichtet, angemessene Vorkehrungen zu treffen, damit Arbeitnehmer ihren 

behinderten Kindern die erforderliche Unterstützung zukommen lassen können, sofern 

dadurch der Arbeitgeber nicht unverhältnismäßig belastet wird. Das nationale Gericht wird 

daher zu prüfen haben, ob in dieser Rechtssache das Ersuchen des Arbeitnehmers den Ar-

beitgeber nicht unverhältnismäßig belastet hätte. 

 



 

6. Lichtemissionen und Nachbarschutz 

 

Bei der Beurteilung, ob „glänzende“ und damit wegen ihrer potentiellen Störwirkung nach 

einer örtlichen Bauvorschrift unzulässige Dachpfannen verwendet worden sind, ist eine 

durchschnittliche Empfindlichkeit zugrunde zu legen. 

 

Ob Licht von einem Grundstück für den Nachbarn noch zumutbar ist, hängt davon ab, wie 

schutzwürdig und schutzbedürftig die Wohnbereiche des Nachbarn sind – sowohl drinnen 

(Wohnräume) als auch draußen (Terrassen, Gärten). 

 

Dabei spielt eine Rolle, ob der Nachbar sich ohne großen Aufwand und im Rahmen des Üb-

lichen selbst schützen kann. Anders als bei Lärm oder Gerüchen kann man sich gegen Licht 

oft recht einfach schützen, z. B. durch Vorhänge, Jalousien, Hecken oder Rankgitter, ohne 

dass die Wohnqualität wesentlich leidet. 

 

Ausgangspunkt der Beurteilung der Zumutbarkeit ist hierbei, dass selbst die Verwendung 

glasierter Dachziegel verbreitet und im Grundsatz nicht zu beanstanden ist. Die damit ver-

bundenen Lichtreflexionen mögen gelegentlich als lästig empfunden werden, überschreiten 

jedoch im Regelfall nicht die Schwelle zur Rücksichtslosigkeit. 

 

 

7. Ausnahme von objektbezogener Kostentrennung nur bei sachlichem Grund  

 

Sieht die Gemeinschaftsordnung einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) eine ob-

jektbezogene Kostentrennung vor, müssen grundsätzlich nur die Wohnungseigentümer die 

Kosten tragen, deren Sondereigentum oder Sondernutzungsrecht in dem jeweiligen Gebäu-

deteil oder separaten Gebäude liegt (z. B. Kosten einer Tiefgarage). 

 

Es widerspricht i. d. R. der ordnungsmäßigen Verwaltung, wenn die WEG durch Beschluss 

auch die übrigen Wohnungseigentümer an diesen Erhaltungskosten beteiligt. Etwas anderes 

gilt nur dann, wenn ein sachlicher Grund für die Einbeziehung der übrigen Eigentümer be-

steht. 

 

 

8. Widerruf durch Zerreißen des Testaments – Aufbewahrung im Schließfach 

unbeachtlich 

 

Zerreißt der Erblasser sein Testament, liegt darin regelmäßig ein Widerruf und ist damit un-

wirksam. Gesetzlich wird vermutet, dass der Erblasser mit der Vernichtung die Aufhebung 

seiner letztwilligen Verfügung beabsichtigte. Diese Vermutung wird nicht dadurch widerlegt, 

dass das zerrissene Testament anschließend im Schließfach des Erblassers aufbewahrt 

wird. 

 

Dieser Entscheidung vom Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) lag der nachfolgende 

Sachverhalt zugrunde: Der Erblasser war verheiratet und seine Witwe beantragte einen Erb-

schein aufgrund gesetzlicher Erbfolge. Nach Erteilung des Erbscheins wurde jedoch ein zer-

rissenes Testament in dem Schließfach des Erblassers gefunden. Nun verlangte der in dem 



zerrissenen Testament bedachte Erbe den Erbschein einzuziehen. Die Beschwerde wiesen 

die Richter des OLG jedoch als unbegründet zurück. 

 

 

9. Testament – Kopie ist kein Original 

 

Die Kopie eines Testaments kann nicht als letztwillige Verfügung angesehen werden, wenn 

Zweifel an der wirksamen Errichtung des „Original-Testaments“ verbleiben.  

 

Um ein Erbrecht aus einem Testament nachzuweisen, muss i. d. R. das Original des Testa-

ments vorgelegt werden, auf das sich der Erbe beruft. Ist das Original des Testaments je-

doch ohne Willen und Zutun des Erblassers vernichtet worden, verloren gegangen oder 

sonst nicht auffindbar, kann ausnahmsweise auch eine Kopie des Testaments zum Nach-

weis des Erbrechts ausreichen. Hierfür gelten jedoch hohe Anforderungen. 

 

Der Nachweis setzt voraus, dass die Wirksamkeit des „Original-Testaments“ bewiesen wer-

den kann. Die Errichtung, die Form und der Inhalt des Testaments müssen so sicher nach-

gewiesen werden, als hätte die entsprechende Urkunde dem Gericht tatsächlich im Original 

vorgelegen.  

 

In dem vom Pfälzischen Oberlandesgericht entschiedenen Fall hatten die Richter Zweifel an 

dem angeblichen Testament, weil Zeugen widersprüchlich über Entstehung und Ablauf be-

richteten, der umfangreiche Inhalt ohne Unterlagen kaum plausibel erschien und niemand 

gesehen hatte, dass der Verstorbene das Schriftstück eigenhändig unterschrieb. Daher 

konnte das Erbrecht aus der Testamentkopie nicht nachgewiesen werden. 

 

 

10. Auffahrunfall nach Spurwechsel 

 

Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. (OLG) hatte über einen Auffahrunfall auf der BAB 45 

zu entscheiden. Ein Ford Ranger wechselte wegen einer Baustelle von der linken auf die 

mittlere Spur, brach den Spurwechsel aber ab und kehrte auf die linke Spur zurück, weil auf 

der mittleren Spur der Verkehr stockte. Das vorausfahrende Fahrzeug bremste bis zum Still-

stand, der Ford ebenfalls kurzzeitig und das nachfolgende Fahrzeug fuhr daraufhin auf den 

Ford auf. Der Sachschaden betrug rund 60.000 €. 

 

Normalerweise spricht bei Auffahrunfällen ein Anscheinsbeweis gegen den Auffahrenden. 

Dieser Anscheinsbeweis entfällt jedoch, wenn das vorausfahrende Fahrzeug einen bereits 

zur Hälfte vollzogenen Fahrstreifenwechsel plötzlich abbricht, wieder vor das nachfolgende 

Fahrzeug einschert und dort stark abbremst. In einem solchen Fall ist eine hälftige Haftungs-

verteilung (50:50) angemessen, entschieden die OLG-Richter. 

 

Unfallbeteiligte haften je zur Hälfte bei unmittelbarem Zusammenhang der Kollision des auf-

fahrenden Fahrzeugs mit einem abgebrochenen Spurwechsel des vorausfahrenden Fahr-

zeugs. 

 

 

 

 



 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2025 =   1,27 % 
 1.1. – 30.6.2025 = 2,27 % 
 1.7. – 31.12.2024 =   3,37 % 
 1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de - Basiszinssatz 
  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 201 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2025: September = 122,6; August = 122,3; Juli = 122,2; Juni = 121,8; 
Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; Januar = 120,3 
2024:  Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820
https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

